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Von Dipl.-Ing. Jaroslava Fojtíková 

Am 8. Juni 2006 wurde ein neues

Abkommen zur Vermeidung der Dop-

pelbesteuerung und zur Verhin-

derung der Steuerumgehung im

Bereich der Einkommens- und Ver-

mögenssteuern zwischen der

Tschechischen Republik und der

Republik Österreich abgeschlossen.

Es tritt am 1. Januar 2008 in Kraft

und ersetzt damit das bisherige

Abkommen aus dem Jahre 1979. Das

neue Abkommen wurde mit Hinblick

auf die Fassung des OECD- Muster-

abkommens abgeschlossen.

In diesem Artikel fassen wir einige der

grundlegenden Veränderungen betre-

ffend der Vermeidung der Dop-

pelbesteuerung, die sich aus dem

neuen Abkommen ergeben, kurz

zusammen.

Gründung einer Betriebstätte

Das neue Abkommen führt das

Konzept der sog. „Dienstleistungsbe-

triebstätte“ ein. Neu kann die Betrieb-

stätte eines Unternehmens in dem

anderen Vertragsstaat auch aufgrund

der  Gewährung der Dienstleistungen

(einschließlich Beratungsdienstleis-

tungen und Geschäftsführung) in

dem anderen Vertragsstaat gegründet

werden. Entscheidend für die Grün-

dung einer Betriebstätte ist die Dauer

der Dienstleistungsgewährung, die

sechs Monate innerhalb eines

Zeitraums von 12 Monaten über-

steigen muss.

Für die Gründung einer Betrieb-

sstätte ist es in diesem Fall also nicht

entscheidend, ob ein Unternehmen

in dem jeweiligen Vertragsstaat eine

feste Einrichtung zur Verfügung hat. 

Die Regelung einer Dienstleistungs-

betriebstätte umfasst vor allem die so

genannten Managementdienstleis-

tungen.

Dividenden und Lizenzgebühren 

Weitere Änderungen betreffen die

Besteuerung von Dividenden und

Lizenzgebühren, die ein Steuerresi-

dent eines der Vertragsstaaten aus

dem anderen Vertragsstaat bezieht.

Nach der neuen Regelung werden

Dividenden, deren Nutzungs-

berechtigte eine Gesellschaft aus dem

anderen Vertragsstaat ist, die über

mindestens 10 Prozent des Kapitals

der zahlenden Gesellschaft verfügt,

nur in dem Vertragsstaat besteuert, in

dem der Nutzungsberechtigte ansäs-

sig ist. In sonstigen Fällen dürfen

Dividenden auch in dem Vertrags-

staat, wo die zahlende Gesellschaft

ansässig ist, besteuert werden, die

jeweilige Steuer kann jedoch 10

Prozent des Bruttobetrages der Divi-

denden nicht übersteigen.

Wie bisher dürfen die „Industrielizen-

zgebühren“ in dem Quellenstaat

besteuert werden. Der anwendbare

Steuersatz darf jedoch 5 Prozent nicht

übersteigen. Die „Kulturlizenzge-

bühren“ dürfen nur in dem Ver-

tragsstaat, wo ihr Empfänger ansäs-

sig ist, besteuert werden. 

In diesem Zusammenhang ist darauf

hinzuweisen, dass das neue Abkom-

men auch auf das Abkommen zur Ver-

meidung der Doppelbesteuerung und

zur Verhinderung der Steuerumge-

hung zwischen der Tschechischen

Republik und Belgien Einfluss hat.

Aufgrund des Protokolls zu dem

Abkommen mit Belgien, sollte die

Tschechische Republik mit einem

anderen Staat als Belgien einen gün-

stigeren Steuersatz für die Bes-

teuerung von Lizenzgebühren verein-

baren, ist dieser günstigere Steuersatz

auch in den Beziehungen mit Belgien

anwendbar. Demzufolge werden vom

1. Januar 2008 die Industrielizenzge-

bühren auch in den tschechisch-bel-

gischen Beziehungen dem Steuersatz

von 5 Prozent unterliegen.

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit

Das neue Abkommen ändert eine der

Voraussetzungen, unter denen

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit

in ihrem Quellenstaat nicht besteuert

werden (so genanntes „183 Tage -Kri-

terium“).

Entsprechend der neuen Regelung

rechnet man in diese 183 Tage die so

genannte Tage der Beschäftigung ein,

das heißt nicht nur Tage der körper-

lichen Anwesenheit in dem Quellen-

staat, sondern auch diejenigen, die

mit der jeweiligen Tätigkeit zusam-

menhängen, auch wenn sie außerhalb

dieses Staates verbracht werden.

Informationsaustausch

Der Informationsaustausch zwischen

den zuständigen Behörden der beiden

Vertragsstaaten wird auf weitere

Steuern ausgedehnt.

Vermeidung der Doppelbesteuerung

Neu wird die Doppelbesteuerung in

der Tschechischen Republik durch die

Steueranrechnung der österreichis-

chen Steuer vermieden. Der anzurech-

nende Betrag darf jedoch den Teil der

vor der Anrechnung ermittelten Steuer

nicht übersteigen, der auf das Einkom-

men (Vermögen), das in Österreich

besteuert werden darf, entfällt.
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Nur einmal zahlen
Das neue Abkommen zwischen Österreich und der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

Dipl.-Ing. Jaroslava Fojtíková

Von Jindřich Král und 
Zuzana Vagnerová

Nach langfristigem Bedarf haben das
Europäische Parlament und der Rat
einen europaweiten Rahmen für
Abwicklung von grenzüberschreiten-
den Verschmelzungen von Kapitalge-
sellschaften durch die Richtlinie
2005/56/EG vom 26. Oktober 2005
(die „Richtlinie“) geschaffen. Die
grenzüberschreitenden Verschmelzun-
gen sollen vor allem den freien Kapi-
talverkehr fördern sowie die höhere
Gesellschaftsmobilität innerhalb des
Binnenmarktes ermöglichen und auf
diese Art und Weise das Prinzip der
Niederlassungsfreiheit erfüllen.

Als grenzüberschreitende Verschmel-
zung wird eine Verschmelzung von
zwei oder mehreren, in wenigstens
zwei EU-Ländern bestehenden Kapi-
talgesellschaften (im tschechischen
Recht eine GmbH oder eine Aktienge-
sellschaft) bezeichnet, infolge dessen
eine oder mehrere Gesellschaften ohne
Abwicklung erlöschen und ihr ge-
samtes Aktiv- und Passivvermögen auf
eine bereits bestehende oder neu
gegründete Gesellschaft übertragen
wird.

An einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung können gemäß der
Richtlinie stets Kapitalgesellschaften
teilnehmen, die in einer äquivalenten
Rechtsform gegründet wurden (z.B.
eine GmbH und eine s.r.o.); andere
Varianten sind nur dann zulässig,
wenn sie von allen betroffenen Recht-
sordnungen anerkannt werden (z.B.
eine s.r.o. in eine deutsche AG).
Die Umsetzung der Richtlinie in na-

tionale Rechtsordnungen wird eine
Möglichkeit eröffnen, mittels einer
grenzüberschreitenden Verschmel-
zung das auf die Innenverhältnisse der
Kapitalgesellschaften anzuwendende
Recht, zu ändern. So wird beispiel-
sweise eine tschechische GmbH
(s.r.o.) mit einer deutschen GmbH in
eine neue niederländische B.V. oder
eine tschechische GmbH (s.r.o.) ohne
Liquidation in ihre deutsche Alleinge-
sellschafterin verschmelzen können.

Vorgesehener Prozess einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung
Die Vorbereitungsphase der Ver-
schmelzung wird bei jeder teilneh-
menden Gesellschaft ihrer nationalen
Regelung unterliegen, wobei die Vol-
lendung der Verschmelzung d.h. ihre
Eintragung ins Handelsregister nach
dem Recht des Mitgliedsstaates erfol-
gt, in welchem die Nachfolgege-
sellschaft den Sitz haben wird. Die
Gesetzmäßigkeit des Verschmelzung-
sprozesses wird gerade von dem für die
Nachfolgegesellschaft zuständigen
Registergericht geprüft. Zur Verein-
fachung dieser Gesetzmäßigkeitsprü-
fung werden die zuständigen Behör-
den der Mitgliedsstaaten (Gerichte,
Notare oder andere Behörden) jeder
der teilnehmenden Gesellschaften eine
Bescheinigung über die Erfüllung
sämtlicher innerstaatlichen, die der
Verschmelzungseintragung vorstehen-
den Schritte und Formalitäten
erlassen. Die Eintragung der gren-
züberschreitenden Verschmelzung in
das öffentliche (Handels-)Register der
Nachfolgegesellschaft wird in den
öffentlichen Registern sonstiger teil-
nehmenden Gesellschaften berück-
sichtigt.

Das entscheidende Dokument der
supranationalen Verschmelzung ist
der gemeinsame Verschmelzungsplan,
der von den Leitungs- bzw. Verwal-
tungsorganen der beteiligten Gesell-
schaften vorbereit und von Gesell-
schafterversammlungen genehmigt
wird. Der Verschmelzungsplan muss
insbesondere folgende Angaben
enthalten: die Rechtsform, Firma und
Sitz der sich verschmelzenden
Gesellschaften und der Nachfolgege-
sellschaft, das Umtauschverhältnis der
Aktien oder Geschäftsanteile und die
Höhe eventueller baren Zahlungen,
den Stichtag der Verschmelzung und
Beschreibung des Verfahrens, in dem
die Mitbestimmungsrechte von Arbeit-
nehmern festgelegt werden. Der
gemeinsame Verschmelzungsplan
ersetzt den im tschechischen Recht
üblichen Verschmelzungsvertrag. 

Der Verschmelzungsplan muss weiter-
hin gemäß den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der beteiligten
Gesellschaften veröffentlicht werden,
die Leitungs- bzw. Verwaltungsorgane
der beteiligten Gesellschaften müssen
einen Verschmelzungsbericht er-
stellen, in dem die rechtlichen und
wirtschaftlichen Aspekte der gren-

züberschreitenden Verschmelzung
erläutert und begründet werden, und
der Verschmelzungsplan muss von
einem unabhängigen Sachverständi-
gen geprüft werden. Die Satzung der
Nachfolgegesellschaft bildet einen
obligatorischen Bestandteil des Ver-
schmelzungsplans. 

Die Mitbestimmungsrechte von Ar-
beitnehmern der Nachfolgegesell-
schaft werden durch ihre inner-
staatliche Rechtsordnung bestimmt.
Falls jedoch die Arbeitnehmeranzahl
bei einer der teilnehmenden Gesell-
schaften 500 überschreitet und die an
die Nachfolgegesellschaft anzuwen-
denden Rechtsvorschriften weniger
Mitbestimmungsrechte von Arbeit-
nehmern verankern als in der be-
teiligten Gesellschaft, wird für die Bes-
timmung ihres Umfangs die Regelung
der Societas Europea angewendet.

Umsetzung der Richtlinie in das
tschechische Recht
Abgesehen von einer Sonderregelung
der Societas Europea regelt tschechis-
che Rechtsordnung – gleich wie viele
anderen europäischen Rechtsordnun-
gen – zur Zeit lediglich Verschmelzun-
gen von tschechischen Kapitalge-
sellschaften. 

Dieser Zustand widerspricht dem EG-
Recht. Nach dem Beschluss des
Europäischen Gerichtshofes in der
Sache C-411/03 SEVIC Systeme AG
vom 13. Dezember 2005 dürfen die
Mitgliedsstaaten die Eintragung von
grenzüberschreitenden Verschmelzun-
gen ins Handelsregister nicht ver-
weigern, wenn Eintragung einer sonst
ähnlichen Verschmelzung, wo alle teil-

nehmenden Gesellschaften Sitz in
einem Mitgliedsstaat hätten, möglich
wäre. Die Bestimmungen der
nationalen Rechtsordnung, die gren-
züberschreitende Verschmelzungen
verbieten, stehen im Widerspruch zu
dem Grundsatz der Niederlassungs-
freiheit unabhängig von der Einhal-
tung der Umsetzungsfrist der Richtlin-
ie. Theoretisch ist daher die Abwick-
lung einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung unter Teilnahme einer
tschechischen Kapitalgesellschaft
bereits jetzt möglich; praktische Real-
isierung könnte jedoch mangels
entsprechender Rechtsvorschriften
auf Schwierigkeiten stoßen.

Gegenwärtig wird von Experten des
tschechischen Justizministeriums Ent-
wurf eines neuen Verschmelzungsge-
setzes vorbereitet, der die heutige
Regelung des Handelsgesetzbuches
über Verschmelzungen von Handels-
gesellschaften und Genossenschaften
grundlegend neu regeln soll und gle-
ichzeitig die grenzüberschreitenden
Verschmelzungen in das tschechische
Recht umsetzten soll. 

Obwohl der Entwurf des Verschmel-
zungsgesetzes noch nicht dem Parla-
ment vorgelegt wurde, sollte die
Umsetzungsfrist der Richtlinie vom 15.
Dezember 2007 eingehalten werden.
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Unbegrenzte Fusion
Die grenüberschreitende Verschmelzung einer tschechischen und deutschen Kapitalgesellschaft soll bereits im nächsten Jahr möglich sein


